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LIZENZVERTRAG  
 
 
Zwischen  
 
Firma XYZ 
(Lizenznehmer) 
 
und  
 
Dipl.-Ing. Volker Butzlaff 
(Lizenzgeber) 
 
wird folgender Lizenzvertrag geschlossen: 
 

  

Präambel 

die Vertragsparteien gehen von folgendem aus: 

Der Lizenzgeber ist Inhaber und allein verfügungsberechtigt über die 
Lizenzierung des Softwareprodukts „Zen Monte Carlo Simulator“.  

   

 

§ 1 Art der Lizenz  

Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine so genannte „Runtime 
Distribution Lizenz“ für die DLL (dynamic link libr ary) des 
Produktes „Zen Monte Carlo Simulator“.  

  

 

§2 Vertragsgebiet   

Die Lizenz gilt weltweit  für die Distribution der Softwareprodukte von 
Firma XYZ . 
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§ 3 Sachlicher Lizenzbereich 

Die Lizenz ist beschränkt auf die Distribution der Softwareprodukte von 
Firma XYZ  ! 

 

 

§ 4 Gültigkeit und Ausübungspflicht 

Der Lizenzzeitraum beginnt am 01.01.2007 und endet frühestens am 
31.12.2011 (Mindest-Lizenzierungszeitraum: 5 Jahre !).   

Danach ist die Lizenz seitens des Lizenznehmers jährlich kündbar.  

Der Lizenzgeber kann die Lizenz nur kündigen, wenn der Lizenznehmer 
gegen die Vereinbarungen dieses Lizenzvertrages verstösst (z.B. 
ausbleibende Lizenzzahlungen etc.). 

 

  

§ 5 Übertragbarkeit  

Die Übertragung der Lizenz oder ihre Einbringung in eine Gesellschaft ist 
nur mit schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers gestattet. 

  

  

§ 6 Technische Hilfe, Support 

Der Lizenzgeber liefert die Software inkl. Dokumentation.  

Für weiteren Support stehen die üblichen Kanäle zur Verfügung (E-Mail, 
Telefon, Forum). 

Spezieller Support ist über einen zusätzlichen Dienstvertrag zu den 
üblichen Konditionen (EUR 100 je Stunde zzgl. Umsatzsteuer und 
eventuell Spesen) zu vereinbaren. 
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§ 7 Garantieklausel 

Der Lizenzgeber versichert, dass ihm Rechtsmängel am 
Vertragsschutzrecht insbesondere Vorbenutzungsrechte oder eine 
Abhängigkeit von Schutzrechten dritter, sowie Sachmängel des dieser 
Lizenz zugrunde liegenden Produktes nicht bekannt sind.  

Eine Haftung für Freiheit von Mängeln wird nicht übernommen. 

  

 

§ 8 Lizenzgebühr   

Die Lizenzgebühren sind wie folgt festgelegt: 

Einmalkosten   EUR 20.000 zzgl. Umsatzsteuer 

Laufende jährliche Kosten EUR 10.000 zzgl. Umsatzsteuer 

Zahlungszeitpunkt für die Einmalkosten und die laufenden Kosten im 
1.Jahr ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses des Lizenzvertrages. 

Die laufenden jährlichen Lizenzkosten für die Folgejahre sind vorab bis 
spätestens 31.12. des aktuellen Jahres zu begleichen. 

  

 

§ 9 Schlussbestimmungen 
                    
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.  
 
Gerichtsstand ist Besigheim ? (Baden-Württemberg). 
 
 
XYZ-Ort,, 01.01.2007    Herr/Frau XYZ, Firma XYZ 
(Ort) (Datum)     (Lizenznehmer)  
  
Bietigheim-Bissingen, 01.01.2007 Dipl.-Ing. Volker Butzlaff 
(Ort) (Datum)     (Lizenzgeber) 


